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Regierungsvorlage 

Empfehlung Nr. 1/80 des Gemischten Ausschusses EWG - österreich ~ Gemeinschaftliches 
Versandverfahren -- vom 18.September 1980. zur Xnderung des Abkommens zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinscliaft und der Republik österreiCh zur Vereinfachung der 
Förmlichkeiten im Warenv.erkehr, zwischen der- Europäischen WirtsdiaftsgemeinschaR einer'­
seits und Griechenland. und der Türkei andererseits- beim Weiterversand von War.en_ aus 

Österreich samt' Anlagen 

Empfehlung Ni-; 1/80 Griechenland gegenstandslos; das Abkommen so-
des Gemischten Ausschusses EWG _ öster- wie seine Anhänge müssen daher an. diese: neue 

reich . Lage angepaßt werden. 

- Gemeinsdiaftlidies Versandverfaliren -
vom 18. September 1,980 zur. Xnderung des 
Abkommens zwischen der Europäischen. Wirt­
sdiaftsgemeinschaft und der. Republik. öster­
reich zur Vereinfachung der' Förmlichkeiten 
im Warenverkehr zwischen. der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinscltaft einerseits und Grie­
chenland und der Türkei andererseits· beim 

Weiterversand von Waren aus österreich 

Der Gemischte Ausschuß-

gestützt auf das am. t1. Juni 1975 unterzeich­
nete Abkommen zwischen der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Oster~ 
reich zur Vereinfachung: der Förmlichkeiten im 
Warenyerkehr zwischen der Europäischen Wirt" 
schaftsgemeinschaft einerseits und Griechenland 
und der Türkei andererseits beim Weiterversand 
von Waren aus- österreich, insbesondere. auf Ar­
tikel 8 Absatz 2:Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

Mit dem Beitritt der Republik. Griechenland 
zu den europäischen Gemeinschaften am 
1. Januar 1981' werden die ursprünglichen Ver­
träge und die Rechtsakte der Organe der Ge­
meinschaften, insbesondere die Bestimmungen 
über daSl gemeinsdiaftliche Versandverfahren, für 
die Republik Griedienland-:verbindlich, 

Das- vorstehend· genannte Abkommen wird 
somit hinsichtlich des ·Warenverkehrs zwischen 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und. 

Da das Abkommen für die RepublikGriechen­
land verbindlich ist, muß in das Abkommen eine 
Bestimmung eingefügt, werden, die dem grie~ 
chischen Wortlaut die gleiche Rechtswirkung ver­
leiht wie dem Wortlaut in dänischer, deutscher, 
engllischer, ftanzös.ischer, ,italienischer und nieder­
ländischer Sprache. 

Im Interesse der Benutzer sowie zur Erleichte­
rung der Lesbarkeit. des Textes ist: es. angebracht, 
eine kodifizierte Fassung des,· Abkommens auszu~ 
arbeiten, die nicht. nur den vorstehend bezeich~ 
neten Anpassungen Rechnung trägt, sondern 
auch dem Beschluß Nr. 3/78 des Gemischten Aus­
schusses vom 28. Juli 1978. zur· 1\nderung des 
Anhangs Irdes Abkommens. 

Es muß eine übergangsmaßnanme vor-gesehen 
werden, um ab dem L Januar 1981' den Weiter .. 
versand solcher Waren aus Osterreim zu ermög­
lichen, fur die eine Warenverkehrsbescheinigung 
A,G, l vor ,diesem ZeitpwnktausgesteHt worden 
ist: 

Es ist angezeigt, daß der Gemischte Ausschuß 
die Änderungen des Abkommens, die durdi den 
Beitritt neuer Mitgliedstaaten zu den Europäi­
schen Gemeinschaften erforderliCh werden, durch 
Beschluß vornehmen kann. Artikel 8 Absatz 3 
des Abkommens muß daher geändert wer.den· -

Empfiehlt den Vertragsparteien des Abkom­
mens, 

- die geänderte' urrd~ kodifizierte Fassung des 
Abkommens in den Anlage zu dieser, Emp~ 
fehlung ab 1. Januar 1981 anzuwenden, 
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2 550 der iBeihgen 

das Abkommen in seiner gegenwarugen 
Fassung im Rahmen desWarenverkehrs 
mit der Republik Griechenland auf alle 
Waren anzuwenden, für die vor dem 1. Ja­
nuar 1981 eine Warenverkehrsbescheinigung 
A.G.l ausgestdlt worden ist und .die ab 
diesem Zeitpunkt aus Osterreich weiter­
versandt werden, 

ABKOMMEN 
zwischen der Europäismen Wirtschaftsge­
meinschaft und der Republik österreich zur 
Vereinfachung der Förmlichkeiten im Waren­
verkehr zwischen der Europäischen Wirt­
schaftsgemeinschaft und der Türkei beim 

Weiterversand von Waren aus österreich 

DIE EUROPÄISCHE WIR TSCHAFTSGE­
MEINSCHAFT 

einerseits 

DIE REPUBLIK öSTERREICH 

andererseits 

IN DEM WUNSCHE, die Förmlichkeiten im 
Warenverkehr zwischen der Europäischen Wirt-' 
schaftsgemeinschaft und dem mit ihr durch ein 
Assoziierungsabkommen verbundenen ,Staat Tür­
kei in jenen Fällen zu vereinfachen, in denen die 
Waren von Osterreich aus, gegebenenfalls nach 
Umladung oder Lagerung, weiterversandt wer­
den, 

IN DER ERWÄGUNG, daß das am 30. No­
vember 1972 unterzeichnete Abkommen zwischen 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
der Republik österreich zur Anwendung der Be­
stimmungen über das gemeinschaftliche Versand­
verfahren eine weitgehende, auf dem Grundsatz 
des gegenseitigen Vertrauens beruhende Zusam­
menarbeit der Zollverwaltungen der Mitglied­
staaten und österreichs vorsieht, die auch im 
Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und 
der Türkei im Interesse' der Vereinfachung der 
Förmlichkeiun angewendet werden konnte. 

SIND WIE FOLGT üBEREINGEKOMMEN: 

Artikel· 1 

Im Sinne dieses Abkommens sind 

a) die "Gemeinschaft": die Europäische Wirt­
schaftsgemeinschaft, 

einander die Annahme dieser. Empfehlung 
mittels eines Briefwechsels mitzuteilen. 

Geschehen zu Srüssel am 18. September 1980. 

Für den Gemischten AUSiSchuß: 

Der Vorsitzende: 

F. Klein 

Anlage 

b) ein "Mitgliedstaat": em Mitgliedstaat der 
Gemeinschaft, 

c) das "Versandabkommen": das Abkommen 
vom 30. November 1972 zwischen der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
(je.\' Republik österreich zur Anwendung 
der Bestimmungen über das gemeinschaft­
liche Versandverfahren. 

Artikel 2 

(1) Dieses Abkommen ist - vorbehaltlich des 
Absatzes 2 - auf Waren anzuwenden, für die 
im Rahmen des Warenverkehrs zwischen der 
Gemeinschaft· und der Türkei eine Warenver­
kehrsbescheinigung nach dem in Anhang. I bei­
gefügten Muster ausgestellt worden ist und die 
von österreichischem Gebiet aus, gegebenenfalls 
nach Umladung oder Lagerung in einem Zollager 
(d. h. Lagerun:g unter zollamtlicher überwa­
chun,g), weioerversandt werden. 
(2) Die in Anhang II aufgeführten Waren sind 
von der Anwendung dieses ~bkommens ausge­
nommen. 

Artikel J 
(1) Für die in Artikel 2 Absatz 1 genannten 
Waren ist der zuständigen österreich ischen Zol1-
stelle eine in einem Mitgliedstaat oder in der 
Türkei ausgestellte Warenverkehrsbescheinigung 
vorzulegen. Die Warenverkehrsbcsc,~einigung 
muß in einer der in Artikel 14 genannten Spra­
chen oder in türkischer Sprache gedruckt und· 
ausgefüllt sein. Wird die türkische Sprache ver­
wendet, so muß sie außerdem in einer der in Ar­
tikel 14 genannten Sprachen abgefaßt sein. 
(2) Um die Nämlichkeit und Unversehrtheit der 
Waren zu gewährleisten, bleiben die Waren unter 
ständiger überwachung der österreichischen Zoll­
verwaltung; 
(3) Die Waren müssen gesondert gelagert und 
dürfen nur solchen Behandlungen unterworfen 
worden sein, die zu ihrer Erhaltung erforderlich 
waren oder die in einer Auf teilung dei' Sendung 
bestanden, ohne daß dabei die Umschließungen 
ersetzt wurden. 
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Artikel 4 

(1) Im Falle des Weiterversands von in Arti­
kel 2 Absatz 1 genannten Waren muß aus der 
Warenverkehrsbescheinigung hervorgehen, daß 
die in Artikel 3 genannten Voraussetzungen er­
füllt sind. 

(2) Beim Weiterversand ohne Aufteilung der 
Sendung wi,rd zu diesem Zweck von .der zustän­
dig'en österreichisch·en Zollstelle in das Feld "Wa­
renbezeichnung" der ,W,arenvenkehrsbescheinigung 
der Vermer:k "Direkte Weiterleitung EWG" ·ein­
getrag,en un·d durch Abdruck des Dienststempels 
unter Angabe des Datums hestätig,t. 

Absatz 1 ,erhaltenen Unterlagen und Auskünfte 
an die türkische Zollverwaltung we.iterzugeben. 

Artikel 7 

Die Besnimmung,en dieses Abkommens stehen 
den von der RepU'blik österreich erlassenen Ein­
fuhr-, ~Ausfuhr- und lDurchfU'hrverboten oder 
-beschrämkungen nicht entg·e.g<en, die aus Gründen 
der öffentlichen Or,dnung, Sicherheit und Sittlich­
keit, zum Schutz der Gesundhdt und des Lebens 
von Menschen, Tieren oder Pflanzen, des natio­
nalen Kulturguts von künstlerischem, geschicht­
lichem oder archäologischem Wert oder des ge-. 
werblichen oder kommerzieHen Eigentums ge­
r,echtfer'tigt sind. 

ArtikelS 

:Beim Weiterversand nach Aufteilung der Sen­
dung in 'östJerreich ist von der der rzuständi:g,en 
ös\)erreichi'schen Zollsoelle vorgellegten Warenver­
k'ehrshescheinigung für jede Teilsendung eine Ab­
lichtung anzufertig,en. Am ober,en Rand der Atb­
lichtung ist in roter Schrift der Vermerk "TEliL- '(1) Der ·durch Artikel 15 des Vers,andaökom­
SENDUNG" anzubringen. Auf der AbJichtung ~ens ~!ngeseoz~e Gemischte Ausschuß trägt .für 
ist g,enau anzug,eben, 'welche Waren .die Teilsen- die ·Er,fullung dieses ,Abkommens Sorge. Er spr.lcht 
dung umf.aßt. :Die Eintragun~ensind durch Ab- zu diesem Zweck Empfehlungen aus und faßt ·in 
,druck des LDienststiempels unter Angabe .des Da- den in Absatz 3 genannten Fällen Beschlüsse. 

turns .zu hestätigen. (2) Der :Gemischte 'Ausschuß ,empfiehlt insbeson­

(3) Die Aufteilung der Sendung ist auf der ur­
sprünglic.~en Warenvel1kehrsbescheini~ung en t­
sprechend iZU vermerken. Die ursprüngliche 
Warenverkehrsbescheinigung wird von der zu­
ständigen österreichischen ZollsteUe minde~tens 
zwei Jahre :aufbewahrt und auf V;erlangen im 
Rahmen der Amtshilfe nach Artikel 6 der Zoll­
vel1waLtung des anfordernden Mitgliedstaats über­
mittelt. 

Artikel 5 

Die w,eiterverstandten Waren müssen den ,Zoll­
behörden des ·EinJfuhrstaats mit ·der von der zu­
ständigen österreichischen ,Zollstelle bestätigten 
Warenverkehrsbescheinigung oder - bei Teil­
senduThgen - Ablichtung innerhalb ,einer Frist 
von sechs Monaten nach ,der Ausstdlu~g der Wa­
renverkehrsbescheinigung .gestellt w,erden. 

Artikel 6 

(1) Süweiterfor.derlich uThterrichten die Zü11-
venwaltungen .der MitgLiedstaaten einerseits und 
der Republik österreich .andererseits einander von 
sich aus oder auf Antrag üher Feststellungen, 
Schriftstücke, Serichte, Ni,ederschriften und Aus­
künfte in bezug ·auf War,en, die .im Einfuhrstaat 
als im Rahmen dieses Abkommens von öster­
r.eich aus weiterversandtgestellt w,erden, sow~e 
über anläß'Lich des ·in ,diesem Abkommen bez1eich­
ne\)en Warenverkehrs begangene Unrege!mäß·ig­
keit,en und Zuwidel"haJUd1ungen. 

;(2) Die Zollverwaltungen der Mitgliedstaaoen 
sind befugt, die im Rahmen der Amtshilfe nach 

dere: 

a) Änderungen dies.es 'Abkommens; 

h) alLe anderm Maßna:hmen, die zur Durch­
,führung dies·es :Abkommens ·erforderlich 
sind. 

(3) Er .beschließt Änderungen dieses Abkom­
mens, und 'z,war 

a) des ArtikeLs 2, diJe durch Änderung des 
dies.em Abkommen beigefÜ;gten Musters 
der 'Warenverkehrsbescheinigung notwendig 
werden; 

!b) ,der Artikel 3, 4, 5 und 9; 

c) Änderung·en die~es Abkommens, die mit 
dem :B'eitritt neuer MitgJ,~edstaaten zu dien 
Europ~ischenGemeinscha.ften in unmitoel­
barem Zusammenhang stehen; 

d)der Anhäng,e. 

Diese ,Beschlüsse werden von den Vertragsparteien 
nach ihr,en eigenen Regeln ausgeführt. 

Artikel 9 

Die Anhänge J und TI sind 'B,estandteil dieses 
Abkommens. 

Artikel 10 

(1) Die Gemein'schaft verpflichtet sich, auf eine 
entsprechende Anpa,ssung der Methoden der Zu­
sammenarbeit der Verwaltungen hinzuwirken, die 
für die Gewxhrung der Vorzug.sbeha!lldlung für 
die von 'Österreich aus weiterversandten Waren 
gelten, die ,die Gemeinschaft und die Türkei 
einander ,einräumen. 
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('2) Wenn 'die ~ur Anrwendung dies'es Abkom­
mens ,erforderlichen 'Voraussetzungen im Rahmen 
des Warenrverkehrs mit der Türkei geschaffen 
WlUrden, notlifiziert dies die Gemeinschaft der Re­
publik österreich. 

Artikel 1-1 

~1) Dieses Abkommen triottam ;ersten Tag des 
zweiten :Monats in Kraft, der ,auf den ~ag folgt, 
an dem die Ver,tragsparteien einander ,den Ab­
schluß- der dafür erforderlichen Verfahren notifi­
ziert ,haben. 

(2) Das Abkommen ,ist auf den Warenverkehr 
mit ,der Türkei vom ersten Tag des zweiten 
Monaus ab 'anzuwenden, der auf den Tag .folgt, 
an d~m die Notifi:bierung nach Artikel 10 Ab­
satz 2erifolgt ist. 

_ I A~tikel12. . 
'D~e Vertragspartelen unternchten emander 

über die Vorschriften, die sie -zur Durchführung 
dieses .Abkommens ·erlassen. 

Artikel 13 

Dieses Abkommen kann von jeder Vertrags­
partei .,unter.tEin/haltung .,einer iFri,st :von sech·s 
Mon<ltengekündi,gtwerden. 

Artikel 14 

Dieses Abkommen ist in zw,ei Ursi:hiiften in 
dänischer, deutscher, englischer, französisch·er, 
gr,iechischer, italienischer und niederl~ndischer 
Sprache abgefaßt, wobei ,jeder Wortlaut verbind­
lich ist. 
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Anzugeben 
ist der 
Mitglied­
~tQQt oder 
•• Türkei" 

Hier ist 
gegebe­
nenfalls 
der Ver­
merk 
.. Anteilzoll 
TUrkei " 
anzu­
bringen 

Laufen­
de Nr. 

Nur aus­
zufüllen, 
wenn im 
Ausfuhr­
staat er­
forderlich 

-550 der Beilag.en 5 

.ANHANGI 

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG 

1. Ausführer (Name. vollständige Anschrift. Staat) 

3. Empfänger (Name. vollständige Anschrift. Staat) 
(Ausfüllung freigestellt] 

7. Angaben über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) 

A. TR. 1 Nr. A 000000 

Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten 

2. Frachtpapier (Ausfüllung freigestellt) 

4. 

Nr. vom 

ASSOZIATION 
zwischen der 

EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT 
und der 
TÜRKEI 

5. Ausfuhrstaat 6. Bestimmungsstaat (') 

8. Bemerkungen (") 

10. Zeichen, Nummern, Anzahl und Art derPackstücke (bei lose .geschütteten Waren .je nach Fall 
. Name des Schiffes. Waggon- oder Kraftwagennummer) ; Warenbezeichnung 

11 •. Roh­
gewicht 
(kg) 
oder 
,ander.e 
Maße 
(hl,m3 

usw;) 

Ul.BESCHEINIGUNGDER ZOL;LSTEt.LE 

Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt. 
Ausfuhrpapier : (3) 
Art/Muster 
vom 
Zollstelle: 
Ausstellender Staat: 

(Ort und Datum) 

{(Jnterschrift) 

Nr. 

Stempel 

13. ERKLÄRUNG DES 'AUSFO HRERS 

Der Unterzeichner erklärt. daß die vorge­
nannten Waren die Voraussetzungen erfüllen, 
umdies'e Bescheinigung zu erlangen. 

(Ort und' Datum) 

<Unterschrift) 
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14. ERSUCHEN UM NACHPROFUNG, 

zu übersenden an: 

Es wird um Überprüfung dieser Bescheinigung auf ihre 
Echtheit und Richtigkeit ersucht. _ 

(Ort und Datum) 

Stempel 

15. ERGEBNIS DER NACHPROFUNG 

Die Nachprüfung hat ergeben, daß diese Bescheinigung (') 

o 

o 

von der auf ihr angegebenen Zollbehörde ausgestellt 
worden ist und daß die darin enthaltenen Angaben 
richtig sind. 

nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und für die 
Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht 
(siehe beigefügte Bemerkungen). 

(Ort und Datum) 

(Unterschrift) Stempel 

Vollständige Anschrift der ersuchenden Zollstelle 

(Unterschrift) 

(') Zutreffendes Feld ankreuzen. 

I. WAREN, FÜR DIE EINE WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG A. TR. 1 AUSGESTELLT WERDEN KANN 

1. Eine Warenverkehrsbescheinigung A. TR. 1 kann nur für Waren ausgestellt 
werden. die im Ausfuhrstaat unter eine der riachsteh"ende~ Gruppen faUen: 
a) Waren. die im Ausfuhrscaat hergestellt sind. einschließlich derienigen. 

die ganz oder teilweise unter Verwendung von Erzeugnissen hergestellt 
sind. für welche die auf sie anwendbaren ·Zölle und Abgaben gleicher 
Wirkung erhoben und nicht vollständig oder teilweise rückvergütet 
worden sind. 

b) 'Waren. die sich im Ausfuhrstaat im freien Verkehr befinden (Waren aus 
dritten Ländern, für die die Einfuhrförmlichkeiten erfüllt und die Zölle 
und Abga.ben gleicher Wirkung erhoben und nicht vollständig oder teil­
weise rückvergütet worden sind). 

cl Waren. die im AusfuhrstQat unter Verwendung von Erzeugnissen her .. 
gestellt sind, für welche die a.uf sie anwendbaren Zölle und Abga.ben 
gleicher Wirkung nicht erhoben oder tur welche diese vollständig oder 
teilweise rückvergütet worden sind. sofern in den dafür in Betracht 
kommenden Fällen der für sie vorgesehene Anteilzoll erhoben wird. 

Zur Beachtung: Jede Warenverkehrsbescheinigung A. TR.1. die sich 
auf Waren bezieht. die in der Gemeinschaft unter Verwendung von Er­
zeugnissen QUS dritten Ländern hergestellt worden sind. für die weder 

in der Gemeinschaft noch in der Türkei die auf sie anwendbaren Zölle 
und Abgaben gleiCher Wirkung erhoben worden sind. ist mit dem Ver­
merk .. Anteilzoll Türkei" zu versehen. 

d) Waren. die vorher aus einem PartnerstQQt des Abkommens eingeführt 
worden sind und bei der Ausfuhr aus diesem Staat zu einer der vorge­
nannten Gruppen a). b) oder c) gehörten. 
Zur Beachtung: Falls für die rn den Ausfuhrstaat ursprünglich einge­
führten Waren eine Warenverkehrsbescheinigung mit dem Vermerk 
.. Anteilzoll Türkei" ausgestellt worden war. muß auf allen als Ersatz 
für die ursprüngliche Warenverkehrsbescheinigung ausgestellten Waren­
verkehrsbescheinigungen A. TR. 1 der gleiche Vermerk angebracht 
werden. 

2. Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen müssen außerdem die zusätzlichen 
Voraussetzungen erfüllt sein. die für sie vorgesehen sind. 

3. Eine Waren"verkehrsbescheini9ung A. TR. 1 darf nicht ausgestellt werden 
für Waren. die ursprünglich unter Inanspruchnahme einer besonderen Zoll­
regelung aufgrund ihres Ursprungs oder ihrer Herkunft aus dritten Ländern 
eingeführt worden sind und deshalb im Sinne des Abkommens nicht als im 
freien Verkehr befindlich anzusehen sind. 

11. ANWENDUNGSBEREICH DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG A. TR. 1 

Die Warenverkehrsbescheinigung A. TR. 1 da.rf nur verwendet werden. sofern 
die Waren. auf die sie sich bezieht. QUS dem Ausfuhrstaat unmittelbar in den 
Einfuhrstaat befördert werden. Eine unmittelbare Beförderung aus dem Aus­
fuhrstaat in den EirifuhrstaQt I iegt nur vor 

0) wenn die Waren befördert werden. ohne dabei das Gebiet eines anderen 
Landes als das der Gemeinschaft oder der Türkei zu berühren. 

b) wenn die Waren über das Gebiet eines oder mehrerer anderer Länder als 
das der Gemeinschaft oder der Türkei befördert oder dort umgeladen 
werden. sofern die Beförderung durch diese Länder oder die Umladung 

aufgrund eines einzigen in der Gemeinschaft oder in der Türkei ausgestellten 
Frachtpapiers erfolgt. 

NB: Der Ausführer muß sich vergewissern. ob die Waren .. unmittelbar" in den 
EinfuhrstQat .. befördert" werden. bevor er bei den Zollbehörden des Ausfuhr;' 
staats die Ausstellung einer Warenverkehrsbescheinisuns A. TR. 1 beantragt. 
Liegt eine Beförderung unter diesen Voraussetzungen nicht vor. so kann im 
Einfuhrstaat auf die Waren die Präferenzregelung nur gegen VorlClge einer 
Warenverkehrsbescheiniguns A. TR. 3 angewandt werden. 

1/1. REGELN. DIE BEI DER AUSSTELLUNG DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG A. TR. 1 ZU BEACHTEN SIND 

~. Die Warenverkehrsbescheinigung A. TR.1 ist in einer der Sprachen. in denen 
das Abkommen abgefaBt ist. und in Übereinstimmung mit den innerstaat­
lichen Rechtsvorschriften des Ausfuhrstaats auszufüllen. Wird die türkische 
Sprache verwendet. so ist sie außerdem in einer der Amtssprachen der 
Gemeinschaft auszufüllen. 

2. Die Warenverkehrsbescheinigung A. TR. 1 ist in Maschinenschrift oder 
handschriftlich auszufüllen. im letzteren Fall muß sie mit Tinte oder Kugel­
schreiber und in Blockschrift ausgefüllt werden. Rasuren oder Übermalungen 
sind unzulässig~ Änderungen sind so vorzunehmen. daß die irrtümlichen 
Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintra­
gungen hinzugefügt werden,. Jede so vorgenommene Änderung muß von 
dem. der d ie Bescheinigung ausgefüllt hat. gebilligt und von der Zollbehörde 
bestätigt werden. 

3. Jeder Warenposten. der in der Warenverkehrsbescheinigung A. TR. 1 auf­
geführt ist. muB mit einer laufenden Nummer versehen sein. Unmittelbar 
unter der letzten Eintragung ist ein waagerechter Schlußstrich zu ziehen. 
Leerfelder sind durch Streichungen unbrauchbar zu machen. 

4. Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen. daß die 
Feststellung der Nämlichkeit (Identität) möglich ist. 

S. Der Ausführer oder der Frachtführer kann in dem Feld 2 der Bescheinigung 
einen Hinweis auf das FrachtPapier anbringen. Es wird dem Ausführer oder 
dem Frachtführer empfohlen. in den Frachtpapieren.diedieWaren begleiten. 
die Seriennummer der Warenverkehrsbescheinigung A. TR. 1 zu vermerken. 

IV. BEDEUTUNG DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG A. TR. 1 

Die ordnungsgemäß verwendete Warenverkehrsbescheinigung A. TR. 1 er­
möglicht es. daß auf die in ihr beschriebenen Waren im Einfuhrstaat die Prä­
ferenzregelung - schrittweiser Abbau der Zölle und der mengenmäßigen Be­
schränkungen sowie aller Maßnahmen gleicher Wirkung - angewandt wird. 
Falls iedoch die Warenverkehrsbescheinigung A. TR. 1 den Vermerk .. An-

teilzoll Türkei" trägt. wird in den Mitgliedstaaten~der EWG die Präferenz­
regelung auf die in der Warenverkehrsbescheinigung aufgeführten Waren 
nicht angewandt. Die Zollbehörden des Einfuhrstaats können. wenn sie es 
für erforderlich halten. die Vorlage weiterer N"achweise verlangen. insbe­
sondere der FrachtPQpiere. die die Wa.ren öe~leitet haben. 

V. FRIST FÜR DIE VORLAGE DER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG A. TR. 1 

Die Warenverkehrsbescheinigung A. TR. 1 muß innerhalb einer Frist von drei 
Monat~n. vom Tage ihrer Ausstellung an gere.chnet. der Zollstelle des Sinfuhr-

staates vorgelegt werden; bei der die Waren gestellt werden. 
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ANHANG 11 

Liste der von der Anwendung des Abkommens ausgenommenen Waren 

(Mt. 2 Abs. 2) 

Nr. des Brüsse1er 
Zolltarifschemas 

,ex 10.01 

10.02 

ex 10.07 

Hartweizen 

Rogg,en 

K!anar.iens,aa t 

Warenbezeichnung 

Land, in dem die 
Warenverkehrs­

bescheinigung aus­
'gestellt worden ist 

Türkei 

Türkei 

Türkei 

ex 15.07 OI~v,enöl, anderes:als raffiniertes Oliv,enöl Türkei 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Die Bmpfehlurug Nr. 1/80 des Gemischten 
Ausschusses samt An1a.ge wil1d durch ihre Gen~h­
migurug urud ,die yongesehenen Mitteihmgen dar­
über zu einem gesetzändernden und gesetzeser­
gänzenden Sta'aüsv,ertra.g. Er hat nicht politrschcn 
Charakter, enthält aber verfassungs ändernde und 
v,erfassungSlergänzende Bestimmungen und bedarf 
d<liherder Genehmigung ,des Nationalrates gemäß 
Art. 50 hbs. 1 und 3 B-VG. Der Vertrag ,ist 
zur Anwendung im innerstaatlichen Bereich hIn­
reicheniddetermi'ni,ert, ,sodaß ,eine Beschlußf,assuhg 
gemäß Art. 50 Abs. 2 B-VG nicht erforderLich ist. 

Am 11. Juni 1975 wUl1de ,in Brüssel das Alb­
kommen zwischen ,der Republik thterre,ich uoo 
der Europäischen Wirtlschaftsgemeinschaft zur 
Vereinfach,u.rug der FörmIichkeiten im Warenver­
kehr zwischen der Europäischen Wirtschaftsge­
meinschaft einerseits und Griechenlan'd und der 
Türkei an1dererseiüs beim Weiterversand von Wa­
ren aus österreich, BGBl. Nr. 180/76, nachst:e­
hend "Abkommen" genannt, tinterzeichnet. Nach 
Ahschluß ,des Ratifikationsverfahrens tr,at es ,am 
1. Mai 1976 in Kmft IUnd wurde g,emäß seine~ 
Art. 11 ab 1. Jänner 1977 ,ang,ewendet. 

Am 24. Mari 1979 faßte der Rat der Euro­
päischen Gemeinschaften ,den Beschluß betreffend 
die Aufinahme ,der Republik Griechenlal1!d in die 
Europäische W,irtschahsgemeinschaft fUll1!d die 
Europäi.sche Atomgemeinschaft.ln diesem Be­
schluß wurde dem Antrag der Republ~k Gr1ech~-

land, Mitglied der beidenVle. Gemeinschaf­
ten zu werden, stattgegben, wobei die B,e­
idingungen für diese Aufnahme sowie die ,in die­
sem FaHe notwendigen Anpassungen ,der Ver­
träge Gegenstarud eines Abkommens zwischen. den 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft urud der Repu­
blik GriechenIarud s'e,in soHten. Dieses Abkommen 
über den Beitritt der Republik Gr,iechenland zu 
den be,iden ve. Gemeinschaften wurde am 
28. Mai 1979 in Athen IUnterzeichnet. Es ibesagt 
u. a., daß die Aufnahmebedingungen und d~e er­
fOJ.1derlichen Anp'aJssungendes Vertrages zur 
Gründung der Europärschen Wirtschaft~gemein­
schaft (EWG) ,in ,der diesem Abkommen beige­
fügten Akte festgelegt siIlld und ,daß es am 
1. Jänner 1981 in Kraft tritt, sofern die Rati­
fika tionsurkunden der Vertra;gsparteien vor die­
sem 'Lag bei der Reg~erung ,der halienischen Re­
publik himerlegt wOl1den sind und die Ratifika­
uionsurwnde über den Beitritt der Republik 
Gr,iechenlarud zur Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle 'urrd StJahlan diesem Tag hinterlegt 
wird. Somit ist mit dem Heitritt der Republik 
GriechenLand zur EWG "am 1. Jänn~r 1981 zu 
rechnen. 

Im HinMick .auf die damit erforderlich wer­
,denden Anpassungen ,des Abkommens fanden im 
Rahmen des Gemischten Ausschuss,es .auf Grund 
des Abkop1Jmens zwischen der Republik Ös~er­
reich IUilid der EWG zur Anwendung der Be­
stimmungen über das gemeinschaftliche Versand­
verfahren, BGH1. Ni.<; 599/1973, nachstehend 
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"Versan1dahkommen" genannt, Verhandl"ungen 'erfahren haihen, welche über die Eliminierung 
statt. Der Gemischte !Ausschuß ist .auf Grund des der !Anführung Griechenlands hinausgeht. 
Art. 8 des Abkommens ,auch für die Erfüllung 
des letzteren .und ,die hiefür erfoJ:'\der:lichen Aus praktischen Gründen wunde eine kodifi­
Empfehlungen uJ1Id Beschlüsse zuständig. Er kann zierre Fassung des Abkommens ausgeaI1bei1)et, 
inslbesondere auch Anderungen des Ahkommens welche nicht nur ·den oben erwähnten Anpassun­
empfehlen. Damit solche Ainderungen wirksam g.en des Abkommens sowie den im Besonderen 
werdenj bedarf es jedoch der Durchführung der Teil e.r:läuterten Anderungen des Abkommens 
innersta:atlich und aLlenfalls innerhalb der Ge- Rechnung trägt, sondern auch den Beschluß 
meinschaft erfonderlichen Verfahr.en .. Für Öster- Nr. 3/78 des Gemischten Ausschusses auf Grund 
reich bedeutet dies, daß ,die Empfehlung so wie des Versandabkommens zur Andenung des An­
ein ,unterzeichneter Staatsvertrag dem National- hangs It des ,Abkommens berücksichtigt. 

rat gemäß. Art. 50 B-VG zur Genehmigung Da die" so geänderte und kodifizierte Fassung 
vorzulegen ist. Die El'füllung ·der innerstaatlichen des Abkommens - unter ,der Vorausset:nung des 
Vor:aussetzungen ist ·sodann in dem im letzten r.echtzeitligen Abschlusses der erforderlichen in­
Atbsatz ,der Empfehlung vor,geseheneniBriefwech- ternen Vedahnen heider Seiten - ab 1. Jänner 
sel mitzute~len. 1981 angewendet wer\den ,soll, ergibt sich die 

nie' y·e. Verhandlung,en~ wurden am 18. Sep­
tember 1980 mit der Verabschiedung der 
Empfehlung Nr. 1/80 des Gemischten Ausschus­
ses, welcher ,der neue Text des Abkommens als 
Anlage beigefügt ist, abgeschlossen. 

Mit' ,dem Beitritt ,der :&epublik Griecheniland 
zur EWG am 1. Jänner 1981 werden d'le bis ·dahin 
g.eschlossenen veeträg,e und: Rechtsa:kte der Ol'gane 
der Gemeinschaft, ,darunter auch ,die Bestimmun­
gen über das g.emeinschafdiche Versarrdverfahren, 
einschließlich des Viersandabkommens, für die Re­
publik Griech,enland vel1bindlich. Mit ,der über­
nahmeder ,Rechte und Pflicht·en aus dem Ver­
sanda:h&ommen durch di·eRepublik Griechenlana 
wil1d das Abkommen hinsichtlich ,des Warenver­
kehrs zwischen ,der EWG und Griechenland 

_gegenstandslos; es ,findet nur mehr auf den Wa­
I1en'V'erkehr IZwischen ·der BWGund der Türkoei 
Al1!wendung. Das Abkommen und s·eine Anhänge 
sind daher an diese neue Lage ·anzupassen. Diese 
Anpa'ssung hesteht im wesentlichen· 'aus ,der ELi­
minier<UIlg ,der Anführung Gr.iech·enlands im 
Wortlaut ,des Abkommens und .seiner Anhänge. 

Die im Zusammenhang mit dem Ahschluß 
des Abkommens anzustellenden rechtlichen 
Obei'vfJgungen sind der Regi.erungsvorlage 'Vom 
17. November 1975, 24 der IB,eilagen :zu den 
Stenogr.aphischen Protokollen des Nationalrates, 
XIV: GP, zu entnehmen. Bezüglich. des. dort dar­
gelegoen Sachverhalts ist durch den gri.echisch'en 
EG-Uktritt. kcine prinzip.idle Anderung .eingetre­
ten. Er trifft - mit .der Einschränkung seiner 
Gülti.gkeit auf den Warenverklehr EWG - Tür­
koei - weiner zu. Von di,eser Einschränkung sind 
die ErläutJerungen der vorzib~erDen Regi.erungs­
vorlage~m Allgemeinen Teil und ·im Besonderen 
T,eil Izuden Art. 2, 3; 6, 8, 9, 1.0 und 11. 'be­
troffen. Im Hinlblick: .auf ,die prinzipieIl weiter­
hin~egeibene Gülnigkeitd'er Erläuterungen in 
der vor~itierten Regi,erungsvorlage wird auf di.e 
Letztere. verw~esen. Im B·esonderen Teil Wer­
den daher nur. j'ene Bestimmungen des A:b­
kommens näher el1läutier,t, die ,eine Änderung 

Nonwendigkeit,. für jme' Fälle vorzusotigen, ,in 
denen im Rahmen ,des Handelsverkehrs zwisch·en 
der Ewe und Griechenland vor dem 1. Jänner 
1981 Warenverkehrsbescheinigung.en A.G. 1 für 
Erzeugnisse ,ausgestellt wurden, welche ab die­
sem Zeitpunkt .3JUS -Österreich weiterversanidt 
wel1den. Eine diesbezüg1iche Übergangsregelung 
ist in der Empf.ehLung enthalten. Die Empfehlung 
wurde in den Amtsspmchen der EWG ausgespro­
chen. -Da >die Texte in aH diesen Sprachen in 
gleicher Weise authenoisch 'sind, wird ledö.glich 
der deutsche Text, ~ur Genehmigung vongelegt. 

IL Besonderer Teil 

Zu Artikel 8: 

Da der Beitritt weiterer Staaten zur EWG 
zu erw,arten ist, ist· es aus Vereinf.ach·un!;lSgründen 
ang.ezeigt, ,die Befugnisse des Gemischten Aus­
schusses auf Grund' des Viers.andabkommens dahin­
geheI1ld zu erweit·el1ll, daß er jene Änderungen 
des Ahkommens, die durch solche Beitritte erfor­
derlich werden, durch B·eschl'Uß vornehmen kann. 
Diesem Erfordernis entspricht die neue Kompe­
tenz des Gemischten Ausschusses .·auf Grund der 
lleuen. lit. c ·des Art. 8 Albs. 3 des Ahkommens. 
BezügliCh ,der gl'undsättlichen Fr,age ,der Erwei~ 
terung der Kompetenz ,des Gemischten Aus­
schusses, insbesondere der verfassungsändernden 
WirklUng einer solmen Kompetenzerweiterurrg, 
w.ird auf den ,ersten Absatz des Allgemeinen Teils 
Absmnitt B dieser· Erläuterungen sowie auf die 
Erläutel1ung.en in der oben erwähnten Reg,ie­
rungsvorlage vom 17: November 1975 verwies·en. 

Zu Artikel 14: 

Da Griechisch ab ,dem 1. Jänner 1981 eine Ider 
Amtssprachen der Gemeinschaft sein wil'd, ist tin 
das Abkommen eine Bestimmung einzufügen, die 
dem griechischen Wortlaut die gleichen Rechts­
wirkungj!en verleiht wie dem Wortla:ut in den 
bisherigen Sprachen des Abkommens. 
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